
 

 

 

 
 

 

 
Hygienekonzept Heimspieltag TuS H/M Kiel 1. Herren Volleyball 
 

 

          Stand: 20.03.22 

 

Grundlage sind die Beschlüsse der Sportministerkonferenz der Länder, die Verordnung des 
Landes Schleswig-Holstein, die Empfehlungen des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV), des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sowie des Schleswig-Holsteinischen Volleyball-
Verbands (SHVV).  

Das vorliegende Konzept des TuS H/M Kiel basiert auf den vorgenannten Konzepten der 
übergeordneten Institutionen und Vereinigungen. 

Folgende Leitgedanken liegen dem Konzept zu Grunde:  

 
1. Erfordernis eines Hygienekonzepts 

 
2. Qualifizierte Mund-Nase-Bedeckung für Zuschauer 

 
3. Einhaltung des Abstandsgebots wird empfohlen 

 

Mit der Teilnahme am Spielbetrieb bestätigt jeder Teilnehmer, dass die folgenden Punkte 
gelesen und verstanden wurden, er sich an das Konzept hält, keine Haftungsansprüche an 
den Ausrichter oder Verband stellen kann und ihm bewusst ist, dass trotz der 
Schutzmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich bei der Teilnahme am Spielbetrieb mit COVID-
19 zu infizieren. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, Verantwortung zu übernehmen und 
werden sich an die aufgeführten Vorgaben und Empfehlungen halten. 

 

2. GRUNDSÄTZE FÜR DEN SPIELBETRIEB 

2.1. TEILNEHMER  

Als Teilnehmer gelten alle anwesenden Personen.                                               
Zugangsregelungen für Teilnehmer: 



 

 

• Aufklärung über das vor Ort befindliche Hygienekonzept vom Hygienebeauftragten 
• Maskenpflicht beim Betreten der Halle und auf den Wegen zur Umkleidekabine und 

dem Spielbereich 
 

2.2 AUFGABEN UND VERHALTEN AM SPIELTAG 

• Die Heimmannschaft bestimmt einen Hygienebeauftragten. 
• Die beteiligten Mannschaften legen dem Hygienebeauftragten unmittelbar nach dem 

Eintreten in die Halle eine weitere Ausfertigung der Mannschaftsmeldeliste vor.  
• Der Hygienebeauftragte der Heimmannschaft weist die Gastmannschaften bei Ankunft auf 

die standortspezifischen Besonderheiten hin. 

2.3 KABINENNUTZUNG 

• Den Mannschaften werden durch den Ausrichter feste Gemeinschaftsräume 
(Umkleidekabinen) zugewiesen, die Zuordnung wird zusätzlich durch Aushänge deutlich 
sichtbar gemacht. 

• Die gute und regelmäßige Durchlüftung der Umkleideräume wird gewährleistet.  

2.4 HYGIENEBEAUFTRAGTER AM SPIELTAG 

Der Hygienebeauftragte koordiniert am Spieltag die Umsetzung der Hygienekonzepte und ist 
Ansprechpartner für Hygienefragen und Zulassungsbestimmungen in der Veranstaltungsstätte:  

• Koordination sämtlicher Hygiene-relevanter Aufgaben am Spieltag 
• Ansprechpartner zum Thema Hygiene 

3. VERANSTALTUNGSORT / SICHERHEITSMAßNAHMEN  

3.1 ZUGANGREGELUNGEN FÜR ZUSCHAUER 

•      Zuschauer sind für die Veranstaltung zugelassen. Während des Aufenthaltes in der 
Halle gilt zu jeder Zeit eine Maskenpflicht, auch auf dem Sitzplatz. 

3.2 Maßnahmen am Veranstaltungsort 

• Regelmäßige Lüftung von Innenräumen. 


